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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl vom 
01.12.2025 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

 
TOP 7.1. Plangenehmigung nach § 68 WHG Verlegung Mäckinger Bach 

0677/2025 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 
 

Frau Burscheid bezieht sich auf die Vorlage und erklärt, warum der Mäckinger Bach ver-
legt werden müsse.  
Frau Burscheid teilt auf die Frage von Herrn Eiche mit, dass sich der Standort (Mäckin-
gerbach) am Freilichtmuseum befindet.  
Weiterhin bejaht sie die Frage von Frau Buczek, dass die Anlegung einer Böschung aus 
Sicht von Bau- und Unterhaltungskosten günstiger sei. Weiterhin habe die Stadt hier 
keine Kosten zu tragen.  
Frau Stiller-Ludwig stellt klar, dass allein der Bezirksvertretung die Plangenehmigung 
nach § 68 WHG obliege.  
Herr Dahme möchte wissen, ob die Verlegung des Baches die Straße betrifft.  
Frau Burscheid erklärt, dass geringe bis keine Einschnitte in den Anlieferungsverkehr 
erfolgen werden. Es sind keine Behinderungen der Straße zu erwarten. 
 
Herr Dahme stellt den Tagesordnungspunkt zur Abstimmung.  
 

Beschluss: 
 
Die Bezirksvertretung Eilpe/Dahl stimmt dem Vorhaben zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
AfD 3   
SPD 2   
CDU 3   
Bündnis 90/Die Grünen 1   
Die Linke 1   

 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 10 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
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